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Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (681 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Güterbefärderungs­

gesetz geändert wird 

Durch die teilweise Übernahme des Rechtsbe­
standes der Europäischen Gemeinschaft im Euro­
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) wer­
den einige Änderungen des Güterbeförderungsge­
setzes notwendig. Diese Anpassungen betreffen im 
wesentlichen die Voraussetzungen für die Aus­
übung des Güterbeförderungsgewerbes, insbeson­
dere die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Zuverläs­
sigkeit und die fachliche Eignung, die Gleichstel­
lung der Angehörigen einer Vertragspartei des 
Abkommens über den EWR (EWR-AngehÖrige) 
mit österreichischen Staatsbürgern hinsichtlich der 
Niederlassungsfreiheit, die Definition des Werkver­
kehrs sowie die Amtshilfe im Falle von Verstößen, 
die einen Konzessionsentziehungstatbestand dar­
stellen und bei der Entziehung der Gewerbeberech­
tigung. 

Die gegenständliche Anpassung des Güterbeför­
derungsgesetzes dient der Umsetzung der im 
Anhang XIII des EWR-Abkommens angeführten 
Richtlinien 374 L 0561, 374 L 0562, 377 L 0796, 
384 L 0647, 389 L 0438, 390 L 0398. Zusätzlich 
werden auch legistisch notwendig gewordene 
Änderungen vorgenommen. 

Schwemlein 

Berichterstatter 

Der Verkehrs ausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 19. November 1.992 in 
Verhandlung gezogen. Nach einer Debatte, an der 
sich außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
R 0 sen s tin g I, Ans c hob e rund . H ums 
sowie der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr Mag. K I i m a beteiligten, hat der 
Ausschuß die Regierungsvorlage in der Fassung 
eines Abänderungsantrages der Abgeordneten 
H ums und Mag. Ku k a c k a mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Ausschuß beschloß folgende Feststellung 
zum § 5 Abs. 2 Güterbeförderungsgesetz: 

Der Verkehrsausschuß hebt hervor, daß durch 
diese Bestimmung die Sicherheit auf der Straße und 
der Arbeitnehmerschutz verbessert werden. Er geht 
dabei davon aus, daß nur mehrere Verstöße, die auf 
ein schuldhaftes Verhalten des Antragstellers oder 
Gewerbeberechtigten zurückzuführen sind, die 
Zuverlässigkeit ausschließen. 

Als Ergebnis seiner Verhandlungen stellt der 
Verkehrs ausschuß somit den An t rag, der N atio­
nalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e - • ~ 
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim- /. 
mung erteilen. 

Wien, 1992 11 19 

Hums 

Obmann 

824 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



2 824 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Güterbeför­
derungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Güterbeförderungsgesetz, BGBI. Nr. 63/ 
1952, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. N-r. 45311992, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Eine Vermehrung der Anzahl der Kraftfahr­
zeuge bedarf einer Genehmigung, für die, ausge­
nommen das Erfordernis der Erbringi.tng des 
Befähigungsnachweises, dieselben Vorschriften wie 
für die Erteilung der Konzession gelten." 

2. § 5 Abs. 1 bis 6 lauten: 

,,(1) Die Konzession darf nur erteilt werden, 
wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen für 
die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
(§25 GewO 1973) 

1. die Zuverlässigkeit, 
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend 
dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 3 a) in 
der in Aussicht genommenen Standortgemeinde 
oder einer daran unmittelbar angrenzenden Ge­
meinde über die erforderlichen Abstellplätze außer­
halb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu 
verfügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen wäh­
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung 
vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom 
Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die 
Konzession unbeschadet der Bestimmungen der 
§§ 87 bis 91 der Gewerbeordnung 1973 von der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu 
entziehen. Die zuständige Gliederung der Landes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft ist vor der 
Erteilung der Konzession oder der Genehmigung 
der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an 
einen Pächter aufzufordern, zur Frage der Lei­
stungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten abzuge­
ben. § 340 Abs. 2 GewO 1973 gilt sinngemäß. 

1. 

(2) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann 
nicht gegeben, wenn 

1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte 
von einem Gericht zu einer drei Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen 
verurteilt wurde, solange die Verurteilung 
weder getilgt ist noch der Beschränkung der 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt (§§ 1 
bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68), oder 

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten 
auf Grund der geltenden Vorschriften die 
Bewilligung zur Ausübung des Güterbeförde­
rungsgewerbes rechtskräftig entzogen wurde 
oder 

3. der Antra"gsteller oder Gewerbeberechtigte 
wegen schwerwiegender und wiederholter 
Verstöße gegen die Vorschriften über 
a) die für den Berufszweig geltenden Entloh­

nungs- und Arbeitsbedingungen oder . 
b) die Güterbeförderung, insbesondere die 

Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die 
Gewichte und Abmessungen der Kraft­
fahrzeuge und die Sicherheit im Straßen­
verkehr und der Kraftfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, 
wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme 
und Führung des Unternehmens erforderlichen 
finanziellen Mittel verfügbar sind. Die zur Beurtei­
lung der finanziellen Leistungsfähigkeit für die 
ordnungsgemäße Inbetriebnahme und Führung des 
Unternehmens heranzuziehenden Geschäftsdaten, 
aus denen die wirtschaftliche Lage des Unterneh~ 
mens ersichtlich ist, und die erforderlichen finanzi­
ellen Mittel sind durch Verordnung des Bundesmi­
nisters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
festzulegen. 

(3 a) Die V of:l.Ussetzung der fachlichen Eignung 
(Befähigungsnachweis) ist erfüllt durch 

1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungs­
kommission, die vom Landeshauptmann be­
stellt wird, oder 
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2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission 
auf Grund von Hochschul- oder Fachschuldi­
plomen, die gründliche Kenntnisse aller 
Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 3 c 
Z 1 gewährleisten. Werden durch die Hoch­
schul- oder Fachschuldiplome nicht alle 
Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt 
die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der 
Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund 
der Hochschul- oder Fachschuldiplome 
gründliche Kenntnisse gewährleistet sind. 

Österreichische Staatsbürger haben zusätzlich eine 
mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit in dem 
jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in einem 
dem Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig 
durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungs­
trägers nachzuweisen. 

(3 b) Die Prüfungskommissionen sind vom Lan­
deshauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen 
hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das be­
treffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter 
seit mindestens drei Jahren ohne Unterbrechung aus­
üben oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer 
oder Filialgeschäftsführer ebensolange ohne Unter­
brechung tätig sind, auf Grund eines Vorschlages der 
zuständigen Fachgruppe zu berufen. In die K~mmis­
sionen sind überdies unter Berücksichtigung der 
Sachgebiete der Prüfung zwei weitere Fachleute zu 
berufen; die Berufung eines dieser Fachleute wird 
vom Landeshauptmann auf Grund eines Vorschlages 
der zuständigen Kammer für Arbeiter und Ange­
stellte vorgenommen. Wurden Vorschläge nicht in­
nerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der 
Landeshauptmann die jeweilige Berufung nach An­
hörung der säumigen Stelle vorzunehmen. Zum V or~ 
sitzenden der Kommission hat der Landeshaupt­
mann einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten 
des höheren Dienstes zu bestellen. 

(3 c)Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf 
den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffen­
den Gewerbes, auf die von Personen, die die 
Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, 
üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefah­
ren für Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von 
der Gewerbeausübung ausgehen, auf die für die 
Gewerbeausübung geltenden besonderen Rechts­
vorschriften, durch Verordnung 

1. die Sachgebiete der Prüfung, 
2. die Form und Dauer der Prüfung, 
3. die Anforderungen an die Prüfer, 
4. nähere Bestimmungen über die Anberau­

mung der.T ermine, 
5. die auszustellenden Bescheinigungen nach 

Abs. 3 a, 
6. nähere Bestimmungen über die Wiederho­

lung der Prüfung, 
7. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die 

gründliche Kenntnisse der Sachgebiete im 
Sinne der Z 1 gewährleisten, 

8. die vom Prüfling zu zahlende, dem besonde­
ren Verwaltungs aufwand einschließlich einer 
angemessenen Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission entsprechende Prü­
fungsgebühr, wobei auch auf die wirtschaftli­
chen Verhältnisse des Prüflings Bedacht 
genommen werden kann, 

9. die aus den Prüfungsgebühren zu zahlende 
angemessene Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission sowie 

10. die Voraussetzung für die Rückzahlung der 
Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder 
teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die 
Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr 

festzulegen. 

(4) Die Erteilung der Konzession erfordert neben 
der Erfüllung der im Abs. 1 angeführten Vorausset­
zungen 

1. bei einer natürlichen Person, daß sie Angehö­
riger einer Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist 
(EWR-Angehöriger) und als Unternehmer 
einen Sitz oder eine nicht nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat; 

2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren 
Sitz oder eine nicht nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat 
und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden 
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafter EWR-Angehörige 
sind. Stehen einer Personengesellschaft oder 
einer juristischen Person Anteilsrechte an einer 
Personengesellschaft zu, so haben diese die 
ihrer Rechtsform entsprechenden V orausset­
zungen gemäß der vorstehenden Regelung 
oder der Z 3 zu erfüllen; 

3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz 
oder eine nicht nur vorübergehende geschäftli­
che Niederlassung in Österreich hat, die 
Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden 
Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, Auf­
sichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden 
EWR-Angehörige sind, und die Stimmrecht 
gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% 
EWR-Angehörigen, dem Bund, einem Land 
oder einer Gemeinde zustehen; stehen Anteils­
rechte einer juristischen Person oder einer 
Personen gesellschaft zu, so haben diese die 
ihrer Rechtsform entsprechenden V orausset­
zungen gemäß der vorstehenden Regelung 
oder der Z 2 zu erfüllen. Sofern eine 
Aktiengesellschaft Eigentümerin ist, müssen 
die Aktien der Gesellschaft auf Namen lauten 
und die Übertragung nach der Satzung an die 
Zustimmung der Gesellschaft gebunden sein. 

(5) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 4 
Z 2 und 3 angeführten Voraussetzungen ganz oder . 
teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft 
hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die ni.cht EWR-' 
Angehörige sind, oder. eine juristische Person 
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hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder 
Aktionäre, die nicht EWR-Angehörige sind (ihrer 
nicht EWR-angehörigen Eigentümer stimmrechts­
gewährender Anteilsrechte) nach:veist, da0 in der~n 
Heimatstaat oder in dem Staat, m dem eme der m 
Abs.4 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit 
Anteilsrechten ihre Hauptniederlassung oder ihren 
Sitz hat, . 

1. keine oder höchstens die gleichen wie die in 
Abs. 4 Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen 
gelten und 

2. bei der Ausübung der gewerbsmäßigen Güter­
beförderung mit Kraftfahrzeugen durch eine 
unter österreichischer Beteiligung nach den 
Rechtsvorschriften des betreffenden Staates 
bestehende juristische Person oder Personen­
gesellschaft keinen anderen wie immer gearte­
ten Beschränkungen unterliegt, als eine ohne 
ausländische Beteiligung bestehende juristi­
sche Person oder Personengesellschaft und 

3. wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche 
Ordnl!ng des betreffenden Staate~ mit de-:je~i-. 
gen Österreichs gleich oder gleichwertIg I~t 
und die Ausübung des Gewerbes durch die 
betreffende juristisch~ Person oder Personen­
gesellschaft den öffentlichen Interess~n, .insbe­
sondere den Interessen der österreichischen 
Wirtschaft, nicht zuwiderläuft. 

(6) Die in Abs. 4 1: 1, 2 und 3 angeführten 
Voraussetzungen müssen während der. gesamten 
Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden 
diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden 
nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbescha­
det der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der 
Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

3. § 5 Abs. 7 entfällt. 

4. § 5 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufm~nn:s 
ein Gesellschafter ein, so darf die durch den Emtntt 
des Gesellschafters entstandene Personengesell­
schaft auf Grund der diesem Betrieb entsprechenden 
Konzession des Einzelkaufmannes das Gewerbe 
durch längStens sechs Monate nach der Eintrag~ng 
der Personengesellschaft in das Firmenbuch weiter 
ausüben. Die Personengesellschaft hat die Eintra­
gung und die weitere Ausübung innerhalb von zwei 
Wochen nach Eintragung anzuzeigen. Nach Ablauf 
von sechs Monaten nach der Eintragung endigt die 
Konzession." 

5. § 5 a samt Überschrift entfällt. 

6. In § 6 Abs. 1 und 5, § 14 Abs. 8, § 15 Abs. 3 und 
§ 15 a Abs. 4 werden die Worte "Bundesminister für 
Verkehr" durch die Worte "Bundesminister für 
öffentliche WirtschafLund Verkehr" ersetzt. In § 10 
Abs. 1 und § 12 wird der Ausdruck "Lastfuhrwerks­
gewerbe" durch "Güterbeförderungsgewerbe" er­
setzt. 

7. § 6 a samt Überschrift entfällt. 

8. § 6 b samt Überschrift entfällt. 

9. § 7 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern 
mit Kraftfahrzeugen von Orten, die außerhalb des 
Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder 
durch das Bundesgebiet hindurch, oder von 
innerhalb des Bundesgebietes liegenden Orten in 
das Ausland ist außer Inhabern von Konzessionen 
nach § 3 auch Unternehmern gestattet, die nach den 
im Staat des Standortes ihres Unternehmens 
geltenden Vorschriften zur Beför?erung ~on 
Gütern mit Kraftfahrzeugen befugt smd und eme 
Bewilligung des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr für den Verkehr nach, 
durch oder aus Österreich erhalten haben; eine 
Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn ei~e 
anderslautende Anordnung nach Abs. 5 ergangen Ist 
oder wenn eine Vereinbarung gemäß § 7 a besteht." 

1 O. § 7 Abs. 5 lautet: 

(5) De~ Bundesminister fÜr öffentliche Wirt­
sch'aft und Verkehr kann anordnen, daß die 
gewerbsmäßige Beförderung von Gütern ~ach, 
durch' oder aus Österreich durch ausländische. 
Unternehmer ohne· die in Abs. 1 vorgeschriebene 
Bewilligung gestattet ist, wenn und. insow~it .der 
betreffende ausländische Staat in dieser Hmslcht 
Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche 
Interessen Österreichs dies rechtfertigen." 

11. § 8 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Werkverkehr liegt vor, ~enn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die beförderten Güter müssen Eigentum des 
Unternehmens oder von ihm verkauft, ge­
kauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, 
bearbeitet oder ausgebessert werden oder 
worden sein. 

2. Die Beförderung muß der Heranschaffung der 
Güter zum Unternehmen, ihrer Fortschaffung 
vom Unternehmen, ihrer Überführung inner­
halb oder - zum Eigengebrauch - außerhalb 
des Unternehmens dienen.. . 

3. Die für die Beförderung verwendeten Kraft­
fahrzeuge müssen vom eigenen Personal des 
Unternehmens geführt werden. 

4. Die die Güter befördernden Kraftfahrzeuge 
müssen dem Unternehmen gehören, von ihm 
auf Abzahlung gekauft worden sein oder 
gemietet sein. Dies gilt nicht bei ~insatz ein~s 
Ersatzfahrzeuges für die Dauer emes kurzfn­
stigen Ausfalls des sonst verwendeten Kraft-
fahrzeugs. . . . 

5. Die Beförderung darf nur eine HIlfstätIgkeit 
im Rahmen der gesamten Tätigkeit des 
Unternehmens darstellen. 

(2) Zum Unternehmen im Sinne des ~bs. 1 
gehören auch alle Zweigniederlassungen, weiteren 
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Betriebsstätten u. dgl. sowie auch die nur vorüber­
gehend betriebenen Arbeitsstellen (insbesondere 
Baustellen)." 

12. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Festsetzung oder Aufhebung der Tarife 
bedarf der Genehmigung des Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Die Tarife sind 
zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entsprechen und volkswirtschaftli­
che Rücksichten nicht entgegenstehen." 

, 13. § 11 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr kann, hinsichtlich der Baustel­
lentransporte im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
ni~ter für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

a) für bestimmte Arten der gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern (zBBaustellentrans­
porte, Kühl- und Warmhaltetransporte, 
Stückguttransporte) oder 

b) für die gewerbsmäßige Beförderung bestimm­
ter Güter über Entfernungen bis höchstens 
65 km, gerechnet in der Luftlinie vom 
Standort des Gewerbes (der weiteren Be-­
triebsstätte), unter Zugrundelegung bestehen­
der Verbandsempfehlungen des Fachverban­
des für das Güterbeförderungsgewerbe ge­
mäß § 31 KartG 1988, durch Verordnung 
verbindliche Tarife, die 'die durchschnittlichen 
Gesamtkosten und einen angemesseneri Ge­
winn zu berücksichtigen haben, nach Maß­
gabe der folgenden Absätze festsetzen, wenn 
sich Be- und Entladeort im Inland befinden." 

14. Dem § 15 b wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Zuständige Behörde nach § 15 d ist jene 
Behörde, die das zugrundeliegende . Verfahren in 
erster Instanz geführt hat." 

15. Nach § 15 c wird folgender § 15 d samt 
Überschrift eingefügt: 

"Amtshilfe 

§ 15 d. (1) Die Behörde hat schwerwiegende 
Verstöße oder wiederholt geringfügige Verstöße 
von Unternehmern, die ihren Wohnsitz, oder von 
Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat 
haben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem 
der Unternehmer seinen Wohnsitz hat oder das 
Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn 
diese Verstöße einen Entziehungstatbestand bilden. 
Diese Benachrichtigung hat auch die von der 
Behörde getroffenen Maßnahmen zu enthalten. 

(2) Die Behörde hat jede Entziehung einer 
Gewerbeberechtigung von Unternehmern, die ihren 
Wohnsitz, oder von Unternehmen, die ihren Sitz in 
Österreich haben, der zuständigen Behörde des 
Europäischen Wirtschafts raumes mitzuteilen. 

(3) Weitergehende gegenseltlge Amts- und 
Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht be­
rührt." 

16. Nach §16 a wird folgender § 17 samt 
Überschrift eingefügt: 

" Verweisungen 

§ 17. Soweit ·in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden." 

17. Nach § 17 wird folgender § 18 samt 
Überschrift eingefügt: 

" Übergangsbestimmungen 

§ 18. (1) Berechtigungen zur gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern im Umfang des § 5 Abs. 1 
dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. 
Nr. .. ./ 1992, die auf Grund der bisher in Geltung 
gestandenen Vorschriften erlangt oder. aufrechter­
halten worden sind, gelten nach Maßgabe ihres 
sachlichen Inhaltes und der folgenden Bestimmun­
gen als entsprechende Berechtigungen im Sinne der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in der Fas­
sung BGBI. Nr ... ./1992, und der Gewerbeord­
nung 1973. 

(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesge­
setzes in der Fassung BGBI. Nr ... ./ 1992 anhängige 
Verfahren sind nach der bis zum Inkrafttret,en des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr ... ./1992, geltenden 
Rechtslage zu Ende zu führen." 

18. § 19 Abs. 3 bis 5 lauten: 

,,(3) § 3 a Abs. 2, § 5 Abs. 1 bis 6, § 5 Abs. 8, § 8 
Abs.1 und 2, § 15 b Abs. 6, § 15 d und § 18 dieses 
Bundesgesetzes, in der Fassung BGBL N r. .. ./ 19 .. , 
treten mit Inkrafttreten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft. 

(4) § 5 Abs. 7,§ 5 a und § 6 b, in der Fassung 
BGBI. Nr. 453/1992, treten mit dem Inkrafttreten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum außer Kraft. 

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset­
zes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag ~n erlassen werden. Sie dürfen 
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in Kraft treten:" 

19. § 20 lautet: 

,,§ 20. Mit der Vollziehung ist der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, hinsichtlich 
des § 11 a im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten, betraut." 
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